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Stellungnahme: Allgemeine Gruppenfreistellungsverord-

nung  
 

Die EU -Kommission hat am 14. Juli 2025 im Zusammenhang mit der anstehenden Überar-

beitung und Verlängerung der allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) die Ge-

legenheit zu Rückmeldungen gegeben. Auf der Grundlage der Allgemeinen Gruppenfreistel-

lungsverordnung können bestimmte Beihilfen f reigestellt werden. So gibt es eine eigene Mit-

teilung der EU -Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle 

Werke. 1 Für Games gibt es keine vergleichbare Ausnahme, so dass neue oder geänderte  För-

derrichtlinien der Mitgliedstaaten und der deutschen Bundesländer jedes Mal der EU -Kom-

mission zur Erlaubnis vorgelegt bzw. notifiziert werden müssen. Die Games -Branche fordert 

daher die Kommission auf, den Videospielsektor ausdrücklich als separate Beihilfekategorie 

in Abschnitt 11  in den Anwendungsbereich der AGVO  aufzunehmen.  

 

Games verbinden kulturelles Schaffen und technologische Innovation und fördern  so und als  

relevanter Wirtschaftsfaktor direkt das Wachstum  Europas in beiden  Bereichen. Die Video-

spielindustrie leistet einen bedeutenden Beitrag zur EU -Wirtschaft. Dies belegen die Zahlen 

aus den „Key Facts“ über den europäischen Videospielsektor für 2024, die von Video Games 

Europe (VGE) und der European Games Developer Federati on (EGDF) erstellt wurden und zei-

gen, dass die Einnahmen der Videospielindustrie im Jahr 2024 26,8 Milliarden Euro betrugen. 

Darüber hinaus beschäftigt die Videospielindustrie 116 .419 Menschen in ganz Europa. Die Be-

deutung der Games -Branche  wird auch im Ar beitsprogramm „Horizont Europa“ 2023 -2025 

hervorgehoben: „Die Videospielindustrie hat seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren ein au-

ßergewöhnliches Wachstum und eine rasante Entwicklung erfahren. Im Jahr 2019 belief sich 

der Umsatz des Videospielmarktes i n der Europäischen Union auf über 20 Milliarden Euro, 

was einem Wachstum von 55 % gegenüber 2014 entspricht.“ 2  Der derzeitige Ausschluss von 

Games  aus der AGVO  hat zu Rechtsunsicherheit unter den Mitgliedstaaten geführt. Eine 

ausdrückliche Einbeziehung in die AGVO  würde den nationalen Behörden Klarheit bei der 

Gestaltung von Förderprogrammen verschaffen und es diese r wichtigen und dynamischen 

Branche  ermöglichen, einen umfassenden Beitrag zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit, 

Innovation und Kultur zu leisten.  

 

Wir sind der Verband der deutschen Games -Branche. Unsere Mitglieder sind Entwickler, Pub-

lisher und viele weitere Akteure der Games -Branche wie E -S port -Veranstalter, Bildungsein-

richtungen und Dienstleister. Als Mitveranstalter der gamescom verantworten wir das welt-

größte Event für Computer -  und Videospiele. Wir sind zentraler Ansprechpartner für Medien, 

Politik und Gesellschaft und beantworten Fragen  etwa zur Marktentwicklung, Spielekultur 

und Medienkompetenz und natürlich auch zum Verbraucher -  und Jugendsch utz. Unsere 

 
1 2013/C 332/01 vom 15.11.2013.  
2 https://ec.europa.eu/info/funding -tenders/opportunities/docs/2021 -2027/horizon/wp -call/2023 -2024/wp -5-culture -creativity -and - inclusive -

society_horizon -2023 -2024_en.pdf , S. 72.  

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
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Mission ist es, Deutschland zum besten Games -Standort zu machen. Ein verlässliches Um-

feld für Spielerinnen und Spieler, der  Schutz vor unlauteren Geschäftspraktiken, ein hohes 

Jugendschutzniveau und die Förderung von Medienkompetenz gehören seit jeher zu unserer 

DN A  als Games -Branche.  

 

Im Folgenden begründen wir die Forderung, warum Games als Sektor in die AGVO aufge-

nommen werden sollten:  

 

 

1. Aufnahme von Games in die AGVO  

 

Derzeit ist die Videospielindustrie de facto vom Anwendungsbereich der AGVO  ausgeschlos-

sen.  Wir fordern daher die Kommission auf, im Rahmen der Ermächtigungsverordnung eine 

neue Beihilfekategorie zu schaffen, die in die AGVO -Beihilfen für die Entwicklung, Produktion, 

den Vertrieb und die Förderung von Videospielen als Kulturprodukte aufgenommen werden 

sollte.  Konkret schlagen wir vor, dass die Beihilferegelung für Videospiele im Rahmen der 

AGVO  folgende Form annehmen könnte:  

 

• Beihilfen für die Entwicklung und Produktion von Videospielen, einschließlich Unter-

nehmensgründung, Konzeption, Kooperation, Prototyping, iterativer Erstellung und 

Entwicklungsaktivitäten nach der Markteinführung, sofern diese mit erheblichen 

Innovationen oder der Erstellung von Inhalten verbunden sind (z. B. Live -Phasen, Er-

weiterungen, Aktualisierungen);  

• Beihilfen für den Vertrieb und die Werbung für Videospiele, einschließlich digitaler 

Plattformen und Marketingaktivitäten;  

• Beihilfen für die Entwicklung von Fähigkeiten und Talenten für Fachkräfte im Video-

spielsektor;  

• Beihilfen für den Aufbau eines Publikums, auch um Vielfalt, Inklusion und Teilhabe zu 

stärken;  

• Beihilfen für die Entwicklung von und die Kooperation für Zugangsmaßnahmen, um 

sicherzustellen, dass Videospiele einem breiten Publikum zugänglich sind;  

• Beihilfen für künstlerische Forschung und Experimente (z. B. Projekte, die neue For-

men des interaktiven Storytellings oder die Integration mit anderen Kunstformen 

erforschen).  

 

Art . 1 Abs . 1 lit  a Zif v der AGVO  ermöglicht es der Kommission, Beihilfen zugunsten der Kultur 

und der Erhaltung des kulturellen Erbes auszunehmen. Bislang wurde dies genutzt, um eine 

bestimmte Art von Kulturprodukten/ -dienstleistungen, nämlich audiovisuelle Werke (durch 

die spezifische B estimmung des Art . 54 AGVO ), auszunehmen. Während Art . 54 AGVO  eine 

spezifische Beihilferegelung für audiovisuelle Werke vorsieht, gibt es keine ähnlichen Best-

immungen zur Unterstützung von Games . Außerdem wird Art . 53 AGV O  in seiner 
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bestehenden Form über Beihilfen für Kultur und Denkmalpflege eng ausgelegt, wodurch Ga-

mes  aus dem Anwendungsbereich ausgeschlossen werden (gemäß Erwägungsgrund 72).  

 

Es lässt sich zwar erklären, warum bei der Ausarbeitung und Verabschiedung der AGVO  im 

Jahr 2014 nur audiovisuelle Werke berücksichtigt wurden (da man argumentieren könnte, 

dass Film und Fernsehen zu diesem Zeitpunkt noch die wichtigsten Medien waren), doch seit-

dem hat sich die tatsächliche Situation geändert. Heute haben sich Games  sowohl in wirt-

schaftlicher als auch in kultureller Hinsicht zu eine m  der wichtigsten kreativen Teilbereiche  

entwickelt.  Die „Key Facts about Europe's video games sector 2024” zeigen, dass 54 % der 

europäischen Bevölkerung (im Alter von 6 bis 64 Jahren) Videospiele spielen, was 128,3 Milli-

onen Spielern entspricht. 75 % der spielenden Bevölkerung spielen mindestens eine Stund e 

pro Woche und die durchschnittliche Spielzeit pro Woche betrug 9,4 Stunden. 3  Dabei ist auch 

zu berücksichtigen, dass Männer wie Frauen und a lte wir junge Menschen gleichermaßen 

spielen. Das Durchschnittsalter der Spielerinnen und Spieler in Deutschland beträgt 39,4 

Jahre 4 . Diese Zahlen zeigen, dass Videospiele inzwischen ein zentrales Kultur -  und Unterhal-

tungsphänomen in Europa sind , das jedenfalls auf Augenhöhe mit den traditionellen Medien 

wie Film und Fernsehen gesehen werden muss .  

 

Obwohl es sich um einen der erfolgreichsten Kreativsektoren in Europa handelt, sind öffent-

liche Finanzierungsanreize wichtig, insbesondere für kleinere Studios, aber auch für das ge-

samte Ökosystem, da sie dazu beitragen, das weitere Wachstum de r Branche zu unterstüt-

zen  und die europäische Wettbewerbsfähigkeit zu sichern . Die Unterstützung der Games -

Branche  ist besonders wichtig für kleine und mittlere Entwickler. Wie in den Schlussfolgerun-

gen des Rates zur Stärkung der kulturellen und kreativen Dimension des europäischen Vide-

ospielsektors (2023) anerkannt wird: „Die Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit der eur opäi-

schen Videospielindustrie, die hauptsächlich aus kleinen und Kleinstunternehmen besteht 

und einem starken internationalen Wettbewerb ausgesetzt ist sowie mit der Herausforde-

rung der Talentbindung konfrontiert ist, h ängt von der Fähigkeit der europäischen Unterneh-

men ab, frei zu bleiben, um ihre eigenen künstlerischen und strategischen Entscheidungen 

treffen zu können.“ 5  

 

Weil die Mitgliedstaaten Games -Unternehmen fördern möchten, haben sie auch bereits 

zahlreiche Förderrichtlinien auf den Weg gebracht und entsprechend  gibt es auch eine ge-

festigte Entscheidungspraxis: Die Kommission hat mehrere staatliche Beihilfemaßnahmen 

für Games  gemäß Art . 107 Abs . 3 lit  d AEUV über „Beihilfen zur Förderung der Kultur und der 

Erhaltung des kulturellen Erbes“ genehmigt (siehe unten 2.). Durch die Aufnahme dieser Bei-

hilfekategorie in die AGVO  würde der Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mi t diesen 

Genehmigungsverfahren verringert.  Eine solche Aufnahme könnte am besten durch die 

Schaffung einer neuen spezifischen Beihilfekategorie gemäß Abschnitt 11 der AGVO  

 
3 https://www.videogameseurope.eu/wp - content/uploads/2025/08/VGE -2024 -KF -2024.pdf , S. 8 -10. 
4  https://gameverband.sharepoint.com/:w:/g/ERGF5FOu -m9BnLNu7MaT75ABjfTVn_aGke5Hy2Qn31DucQ?e=mvmt4z  
5 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST -15901 -2023 -INIT/en/pdf , Absatz 6.  

https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2025/08/VGE-2024-KF-2024.pdf
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15901-2023-INIT/en/pdf
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erfolgen, beispielsweise durch einen neuen Art . 54a für „Beihilferegelungen für Videospiele“ 

zur Unterstützung der Entwicklung, Produktion, des Vertriebs und der Förderung von Video-

spielen. Der Grund dafür ist, dass Games  ein  einzigartige s Medium und unabhängig vom au-

diovisuellen Bereich  sind , wie unter 4.  unten ausführlich dargelegt wird.  

 

Sollte die Einführung einer spezifischen Kategorie nicht möglich sein, sollten Videospiele zu-

mindest in die bestehende Freistellung des Art . 54 aufgenommen werden. Eine eigene spezi-

fische Bestimmung ist jedoch eindeutig vorzuziehen, da sich Videospiele (sowohl aus recht-

licher als auch aus wirtschaftlicher Sicht) von audiovisuellen Werken unterscheiden.  

 

2.  Gefestigte  Entscheidungspraxis  

 

Die Europäische Kommission hat eine gefestigte  Entscheidungspraxis zu staatlichen Beihil-

feregelungen für Games  gemäß Art . 107 Abs . 3 lit  d AEUV entwickelt . Beginnend mit der 

bahnbrechenden französischen Steuergutschrift  („Tax Credit“)  im Jahr 2007 und gefolgt von 

der britischen Steuererleichterung („Tax Break“) im Jahr 2013 hat die Kommission seitdem 

konsequent den kulturellen Wert von Games  in Belgien, Dänemark, Deutschland, Irland und 

Italien anerkannt. Wichtig ist, dass die Zahl der von den Mitgliedstaaten eingeführten und 

von der Kommission genehmigten Förderrichtlinien  im Laufe der Zeit generell zugenommen 

hat, was eine breitere Anerkennung der Bedeutung und der Vorteile der Unterstützung der 

Videospielindustrie widerspiegelt.  

 

Folgende  Entscheidungen der Kommission  zur Beihilfe für Games sind beispielsweise ergan-

gen : 

• SA.55046 – Belgien – Soutien aux jeux vidéo culturels, artistiques et éducatifs 

(Wallimage), Entscheidung vom 24. Januar 2020;  

• SA.101526 (2022/N) – Belgien – VAF Gamefonds, Entscheidung vom 28. April 2022;  

• SA.54817 (2020/C) (ex 2019/N) – Belgien – Steuerbegünstigungsregelung für die 

Produktion von Videospielen, Entscheidung vom 25. Juli 2022;  

• SA.45735 – Dänemark – Regelung für die Entwicklung, Produktion und Förderung 

kultureller und pädagogischer digitaler Spiele, Entscheidung vom 12. Mai 2017;  

• SA.109683 (2023/N) – Dänemark Verlängerung der Regelung für die Entwicklung, 

Produktion und Förderung von digitalen Kultur -  und Lernspielen, Entscheidung vom 

19. Dezember 2023;  

• C 47/2006 (ex N 648/2005) – Frankreich – Steuergutschrift für die Entwicklung von 

Videospielen, Entscheidung vom 11. Dezember 2007;  

• SA.47892 (2017/N) – Steuergutschrift für die Entwicklung von Videospielen – Frank-

reich, Entscheidung vom 5. Mai 2017;  

• SA.50512 (2018/N) – Fonds zur Förderung von Videospielen – Bereiche Drehbuch, 

Schaffung von geistigem Eigentum und kollektive Maßnahmen – Frankreich, Ent-

scheidung vom 21. August 2018;  

• SA.58838 (2020/N) – Steuergutschrift für die Entwicklung von Videospielen – Frank-

reich, Entscheidung vom 3. November 2020;  
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• SA.60845 (2021/N) Fonds d’aides sélectives à la création de jeux vidéo – Frankreich, 

Entscheidung vom 29. April 2021;  

• SA.103066 (2022/N) FR Crédit d’impôt jeux vidéo – modifications et prolongation, 

Entscheidung vom 29. Juli 2022;  

• SA.115028 (2024/N) – Frankreich Fonds d’aides sélectives à la création de jeux vidéo 

– Prolongation de l’aide d’État SA.60845 (2021/N), Entscheidung vom 13. September 

2024;  

• SA.64615 (2021/NN) – Deutschland – Verlängerung der bayerischen Fördermaß-

nahme für Spiele SA.46572, Entscheidung vom 23. September 2021;  

• SA.100581 (2021/N) Änderung und Verlängerung der bayerischen Fördermaß-

nahme für Spiele SA.46572 (2017/N), Entscheidung vom 7. Januar 2022;  

• SA.101124 (2022/N) – Deutschland – Fördermaßnahme für Videospiele in Berlin -

Brandenburg, Entscheidung vom 14. Juni 2022;  

• SA.110639 (2023/N) – Deutschland Wiedereinführung der Fördermaßnahme für di-

gitale Spiele in Nordrhein -Westfalen;  

• SA.114290 (2024/N) – Deutschland – Förderung digitaler Spiele und interaktiver Me-

dieninhalte in Mitteldeutschland, Entscheidung vom 10. Oktober 2024;  

• SA.116220 (2024/N) – Deutschland – Förderung von Videospielen durch den Bund, 

Entscheidung vom 13. Dezember 2024;  

• SA.102047 (2022/N) – Irland – Steuergutschrift für digitale Spiele, Entscheidung 

vom 27. September 2022;  

• SA.63373 (2021/N) – Italien – Steuergutschrift für die Produktion von Videospielen 

„italienischer Nationalität” mit kulturellem Wert, Entscheidung vom 26. Oktober 

2021;  

• SA.36139 (2013/C) (ex 2013/N) – Vereinigtes Königreich – Steuererleichterung für Vi-

deospiele im Vereinigten Königreich, Entscheidung zur Einleitung des förmlichen 

Prüfverfahrens vom 16. April 2013;  

• SA.36139 (2013/C) (ex 2013/N) – Vereinigtes Königreich – Steuererleichterungen für 

Videospiele im Vereinigten Königreich, Entscheidung vom 27. März 2014  

In Deutschland sind aktuell die Fördermaßnahmen spezifisch für Games durch den Bund 

und die Länder Bayern, Berlin/Brandenburg, Nordrhein -Westfalen, Baden -Württemberg, 

Sachsen/Sachsen -Anhalt und Thüringen von der EU -Kommission genehmigt. Die Entschei-

dungen der Kommission zeigen eine klare und wachsende Akzeptanz für  Games  als kultu-

relle Werke, die gezielte staatliche Beihilfen verdienen. Die stetige Zunahme der Förderricht-

linien  der Mitgliedstaaten und der anschließenden Genehmigungen durch die Kommission 

unterstreicht einen Wandel in der Anerkennung der kulturellen und wirtschaftlichen Bedeu-

tung de r Branche sowie der allgemeinen Vorteile einer gezielten Förderung. Zumal Games in 

einem hochdynamischen Umfeld entwickelt werden, sind regelmäßig Anpassungen der 

Richtlinien erforder lich, die auch hierzulande in regelmäßigen Abständen erfolgen und bis-

lang notifiziert werden müssen.  D ie Aufnahme eines eigenen Abschnitts für Games  in die 

AGVO  w ä re im Einklang mit der Entscheidungspraxis der Kommission stehen, für Klarheit 

sorgen und den Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Anmeldung von Beihilf e-

richtlinien  verringern.  
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3.  Nationale Praxis bei staatlichen Beihilfen: Nachweis der Wirksamkeit  

 

Wie oben erwähnt, haben  einige  Mitgliedstaaten und Bundesländer bereits staatliche Bei-

hilfemaßnahmen für d ie Games -Branche aufgesetzt , die von der Kommission auch gemäß 

Art . 107 Abs . 3 lit  d AEUV förmlich genehmigt wurden. Diese Förderrichtlinien  zeigen, dass 

staatliche und spezifische Beihilfen für Games  sehr erfolgreich zur Förderung der Lokalisie-

rung der Produktion und des Branchen -Wachstums beigetragen haben, wobei diese Vorteile 

mit relativ moderaten fiskalischen Kosten verbunden waren. Dies zeigt, dass die Förderung 

von Games  eine verhältnismäßige und geeignete  Form der Beihilfe ist, und spricht für eine 

Vereinfachung solcher Förderrichtlinien  und ihre explizite  Aufnahme in die AGVO . 

 

So zeigt beispielsweise die vom CNC im Juli 2025 bewertete französische Steuergutschrift 

für Videospiele (CIJV), dass die Lokalisierungsquote der Ausgaben der Begünstigten in Frank-

reich von 63 % im Zeitraum 2016 -2018 auf 77 % im Zeitraum 2019 -2025 gestiege n ist, 

wodurch zusätzliche Produktionsausgaben in Höhe von 322 Mio. EUR entstanden sind. 6  Die 

Reform des Bewertungssystems für die Förderfähigkeit im Jahr 2022 erweiterte den Zugang 

für kleinere und mittlere Studios und reduzierte die Konzentration auf die größten Titel. 7 Die 

Studie bestätigt, dass die CIJV ein wirksames Instrument zur Förderung der Produktions-

ausgaben in Frankreich ist und gleichzeitig relativ moderate fiskalische Kosten verursacht.  

 

Ein weiteres Beispiel ist die deutsche Bundesförderung für Games , d ie  im November 2023 

von PwC evaluiert wurde. 8  Die Studie ergab, dass 72 % der Projekte ohne Förderung nicht 

realisiert worden wären, während bei weiteren 34 % die Förderung einen größeren Umfang 

des Spiels und bei 28 % andere Funktionen oder Inhalte im Spiel ermöglichte. 9   

 

Der belgische Tax Shelter für Videospiele ist für die nationale Industrie schnell unverzichtbar 

geworden, wie ein Artikel in L’Echo zeigt. 10 In der Föderation Wallonie -Brüssel hat er zur Fi-

nanzierung von 18 Spielen beigetragen, von denen elf derzeit in Entwicklung sind. Nach An-

gaben von Branchenexperten generiert jeder über den Tax Shelter investierte Euro etwa 4 € 

an Steuereinnahmen und Sozial abgaben. Diese hohe Rendite hängt damit zusammen, dass 

der Sektor sehr arbeitsintensiv ist und auf qualifizierte Arbeitsplätze angewiesen ist. 11 La ut 

dem Jahresbericht 2024 des Flanders Audiovisual Fund (VAF) Gamefonds (Förderung von 

Videospielen) erzielten 42 vom VAF geförderte Spiele im Jahr 2024 einen Umsatz von 10 Mil-

lionen Euro, was einer fünffachen Rendite des öffentlichen Budgets von 2,1 Milli onen Euro für 

dieses Jahr entspricht. Der Bericht verzeichnet außerdem 14 Neuerscheinungen von 12 Stu-

dios im Jahr 2024, darunter drei Titel, die vom VAF unterstützt wurden, und fünf von VAF -

 
6  https://www.cnc.fr/professionnels/etudes -et -rapports/etudes -prospectives/evaluation -de - limpact -des -credits -dimpot -relevant -du -cnc -de -2017 -a -

2023_2424888 , S. 13 & 65.  
7 Ebenda, S. 13 & 66.  
8  https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Evaluationen/Foerdermassnahmen/evaluation -der -computerspielfoerderung -des -

bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=4& .  
9  Ebenda, S. 63 -64.  
10  https://www.lecho.be/entreprises/medias -divertissement/le -tax -shelter -est -devenu -indispensable -au -jeu -video -belge/10620227.html .  
11 Ebenda.  

https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/evaluation-de-limpact-des-credits-dimpot-relevant-du-cnc-de-2017-a-2023_2424888
https://www.cnc.fr/professionnels/etudes-et-rapports/etudes-prospectives/evaluation-de-limpact-des-credits-dimpot-relevant-du-cnc-de-2017-a-2023_2424888
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Evaluationen/Foerdermassnahmen/evaluation-der-computerspielfoerderung-des-bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=4&
https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Evaluationen/Foerdermassnahmen/evaluation-der-computerspielfoerderung-des-bundes.pdf?__blob=publicationFile&v=4&
https://www.lecho.be/entreprises/medias-divertissement/le-tax-shelter-est-devenu-indispensable-au-jeu-video-belge/10620227.html
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Alumni, sowie 11 Testversionen und zwei Neuveröffentlichungen auf neuen Plattformen. 12 

Diese Zahlen unterstreichen die starke und nachhaltige Wirkung des Programms, das so-

wohl Kontinuität als auch Wachstum unter den unterstützten Studios gewährleistet.  

 

Die italienische Steuergutschrift für Videospiele wurde 2021 eingeführt. Im Zeitraum 2021 –

2024 wurden damit 163 Projekte von 96 Entwicklern unterstützt, was zu Investitionen in 

Höhe von 204 Millionen Euro aus Steuergutschriften in Höhe von 41 Millionen Eur o führte. 13 

 

Die oben genannten Beispiele zeigen, dass die bestehenden staatlichen Beihilferegelungen 

für Games  sehr wirksam waren. Sie haben klare wirtschaftliche Vorteile gebracht, darunter 

die Schaffung zahlreicher hochqualifizierter Arbeitsplätze, und gleichzeitig die Entstehung 

wertvoller kultureller Produkte ermöglicht . Dies unterstreicht, warum Games eigenständig  

in die AGVO  aufgenommen werden sollten, um solche Beihilferegelungen einheitlicher und in 

der gesamten EU breiter verfügbar zu machen.  

 

4.  Games sind eine eigenständige Branche mit Besonderheiten  

 

Games  sind komplexe, einzigartige Werke, bei denen sowohl die  interaktive n künstlerische n  

Element e (Grafik, Musik, Story, Animation etc. ) als auch die Technologie für den Erfolg eines 

Games relevant sind . Folglich können Games  nicht in separate Kategorien von künstleri-

schen  oder kulturellen  Werken oder Technologieprodukten eingeordnet werden, sondern 

existieren an der Schnittstelle beider  Bereiche. Diese Hybridität wurde in den Schlussfolge-

rungen des Rates zur Stärkung der kulturellen und kreativen Dimension des europäischen 

Videospielsektors (2023) anerkannt: „Videospiele sind komplexe kreative Werke mit einem 

einzigartigen und kreativen Wert und ve rfügen über eine breite Wertschöpfungskette, in der 

Rechte und Vermögenswerte des geistigen Eigentums eine wichtige Rolle für die Steigerung 

der Wettbewerbsfähigkeit und Innovation spielen und die geschützt werden sollten, um si-

cherzustellen, das s Talent, Kreativität, Innovation und technologische Entwicklung gedei-

hen“. 14 Die s  führt in der Förderpraxis zu systematischen Schwierigkeiten bei der rechtlichen 

und politischen Kategorisierung von Games , auch im Rahmen von staatlichen Beihilferege-

lungen wie der AGVO . Games werden daher, auch wenn zunächst  oftmals  in der Nähe von 

Filmförderungen angesiedelt, spezifisch gefördert und betrachtet , um de m Medium in seiner 

Einzigartigkeit und auch den Unterschieden in den Logiken in Produktion und in der Auswer-

tung zu entsprechen . Deswegen ist es auch wichtig, Games  im Rahmen der AGVO  gesondert 

zu berücksichtigen. Durch ihre Kombination aus kultureller Schöpfung und technologischer 

Innovation unterscheiden sie sich deutlich von anderen Kategorien.  

 

 
12 https://www.vaf.be/files/Jaarverslagen/VAF_2024_jaarverslag.pdf , S. 21; https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2025 -04/Jaarrap-

port_TaxShelter_2024.pdf  S. 4 und 33 –35.  
13 https://cinema.cultura.gov.it/wp - content/uploads/2025/06/i - numeri -del -cinema -2024versione -digitale.pdf , S. 87.  
14 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST -15901 -2023 -INIT/en/pdf, Absatz 9.   

https://www.vaf.be/files/Jaarverslagen/VAF_2024_jaarverslag.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2025-04/Jaarrapport_TaxShelter_2024.pdf
https://www.vlaanderen.be/cjm/sites/default/files/2025-04/Jaarrapport_TaxShelter_2024.pdf
https://cinema.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2025/06/i-numeri-del-cinema-2024versione-digitale.pdf
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Auch in der Mitteilung der Kommission über staatliche Beihilfen für Filme und andere audi-

ovisuelle Werke, auch bekannt als „Kino -Mitteilung“, werden die grundlegenden Unter-

schiede zwischen dem Videospiel -  und dem audiovisuellen Sektor anerkannt. Insbesonde re 

wird anerkannt, dass Games  „in Bezug auf Produktion, Vertrieb, Vermarktung und Konsum 

andere Merkmale aufweisen als Filme. Daher können die für die Filmproduktion geltenden 

Vorschriften nicht automatisch auf Spiele übertragen werden.“ 15 Im Gegensatz zu audiovi-

suellen Medien  folgen Games  einem iterativen Produktionszyklus, der auf Prototyping, Tests 

und kontinuierlicher Weiterentwicklung basiert, anstatt einem linearen Modell vom Dreh-

buch bis zur Leinwand. Auch ihre Vertriebskanäle unterscheiden sich und basieren häufig auf 

digitalen Plat tformen und App -Stores, die Bedingungen für den Zugang und die Sichtbarkeit 

festlegen.  Darüber hinaus macht die interaktive Natur von Games  den Aufbau eines Publi-

kums zu einem zentralen Faktor für ihren Erfolg: Die Spieler sind aktive Teilnehmer, deren En-

g agement im Laufe der Zeit gepflegt wird. Dies erfordert nachhaltige Investitionen in die 

Entwicklung der Community sowie besondere Aufmerksamkeit dafür, dass die Online -

Räume komfortabel und sicher sind. Aufgrund dieser Unterschiede kann die Förderung von 

Videospielen nicht einfach als Unterkategorie unter die bestehenden Regeln für audiovisu-

elle Werke aufgenommen werden. Aus diesem Grund fordern wir auch die in Ab s. 11 aufge-

führten spezifischen Förderformen.  

 

In den folgenden Abschnitten 5. und 6.  wird die Relevanz der beiden Aspekte  der hybriden 

Natur von Games , kulturelle und der technologische Aspekt, ausführlicher dargestellt . 

 

5.  Förderung der europäischen Kulturproduktion  

 

Games  sind ein wichtiger Bestandteil der kulturellen und kreativen Landschaft Europas. Sie 

sind ein Medium des künstlerischen Ausdrucks, des Geschichtenerzählens und der kulturel-

len Identität.  Die Kommission hat den kulturellen Wert von Games  bereits durch ihre Ent-

scheidungspraxis anerkannt und Förderprogramme genehmigt, die eine Vielzahl von Titeln 

aufgrund ihres Beitrags zum kulturellen Ausdruck, zur Bildung und zur Kreativität unterstüt-

zen. Dies zeigt, dass Videospiele eindeutig als Kulturp rodukte im Sinne vo n Art . 107 Abs . 3 lit  

d AEUV anerkannt sind. Diese Anerkennung sollte jedoch in der AGVO  ausdrücklich festge-

schrieben werden, damit die Mitgliedstaaten über klare Rechtssicherheit und vereinfachte 

Verfahren zur Förderung der Kultur durch Games  verfügen.  

 

Games  sind leistungsstarke Träger kultureller Ausdrucksformen, da sie direkt auf das natio-

nale Erbe und künstlerische Traditionen zurückgreifen. Einige Titel adaptieren literarische 

Werke ausdrücklich in interaktiver Form, wie beispielsweise Hidalgo, das Figure n wie Don 

Quijote zum Leben erweckt und klassische Literatur für ein jüngeres Publikum in anspre-

chenden Formaten bewahrt. Andere binden lokale Traditionen und Folklore ein, wie beispiels-

weise Blasphemous, das Bilder aus der Semana Santa (Karwoche) in seine Erzählung und 

 
15 Mitteilung der Kommission vom 15. November 2013 über staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke, ABl. C 33 2/1.  
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Gestaltung einfließen lässt. Videospiele greifen auch entscheidende historische Ereignisse 

wieder auf, wie in Valiant Hearts, Kingdom Come Deliverance II oder 11 -11 Memories Retold, 

die sich mit dem Ersten Weltkrieg befassen, oder Assassin’s Creed Unity, d as die Spieler in 

die Französische Revolution mit Notre -Dame de Paris als zentralem Schauplatz eintauchen 

lässt. Spiele lassen sich auch von bildender Kunst und Landschaften inspirieren, wie bei-

spielsweise Rime von Tequila Works, dessen Ästhetik an das med iterrane Licht und die Farb-

paletten von Joaquín Sorolla erinnert und so eine Erfahrung schafft, die bildende Kunst und 

interaktives Storytelling miteinander verbindet. Diese Beispiele zeigen, wie Games  das kul-

turelle Erbe bewahren und gleichzeitig einem globalen Publikum zugänglich machen kön-

nen.  

 

Der künstlerische und kulturelle Wert von Games  wurde auch in den Finanzierungsrahmen 

der EU, nämlich dem Programm „Kreatives Europa“, anerkannt. Die Verordnung „Kreatives 

Europa“ (Verordnung (EU) 2021/818) 16 definiert „kulturelle und kreative Sektoren“ so, dass Vi-

deospiele ausdrücklich einbezogen werden (in Art . 2), und erkennt sie als eine Form des kre-

ativen Ausdrucks mit kulturellem Wert an.  

 

In den Schlussfolgerungen des Rates zur Stärkung der kulturellen und kreativen Dimension 

des europäischen Videospielsektors (2023) wird ebenfalls anerkannt, dass: „Der Videospiel-

sektor ist ein integraler Bestandteil des Ökosystems der Kultur -  und Kreativwi rtschaft. Er 

steht in Wechselwirkung mit anderen Sektoren und verfügt über ein großes Potenzial, kultu-

relle Inhalte und Werte zu schaffen und zu vermitteln, den Reichtum und die Vielfalt des eu-

ropäischen Schaffens, des europäischen Erbes und der europäisch en Geschichte hervorzu-

heben sowie einen bedeutenden Einfluss auf die Schaffung von Arbeitsplätzen zu nehmen 

und einen wesentlichen Beitrag zum BIP zu leisten.“ 17 

 

Darüber hinaus arbeiten laut den „Key Facts about Europe's video games sector“ aus dem 

Jahr 2024 18 22,6 % der Beschäftigten in der Videospielindustrie in Europa im Allgemeinen im 

Bereich Bild und Ton, während 23,5 % im Bereich Design tätig sind.  Darüber hinaus ergab der 

„Power of Play Global Report“ aus dem Jahr 2023, dass Spieler weltweit der Meinung sind, 

dass Videospiele Fähigkeiten verbessern, wie z. B. Kreativität (73 % glauben dies), Kommuni-

kation (60 %), Sprache (57 %), kulturelles Bewussts ein (53 %) und Inklusion (50 %). 19 Dies zeigt, 

dass die kulturelle Dimension von Games  von grundlegender Bedeutung ist. Games  sind ein 

Medium des künstlerischen Ausdrucks und ein integraler Bestandteil der kulturellen und kre-

ativen Landschaft Europas. Damit stehen sie in direkter Kontinuität zu den bereits in Ab-

schnitt 11 der AGVO  verfolgten Zielen, der Beihilfen für Kultur und Denkmalpflege (Art . 53) so-

wie für audiovisuelle Werke (Art . 54) vorsieht. Die Aufnahme von Games  als weitere Kategorie 

 
16 https://eur - lex.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj/eng . 
17 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST -15901 -2023 -INIT/en/pdf , Abs. 4.  
18 https://www.videogameseurope.eu/wp - content/uploads/2025/08/VGE -2024 -KF -2024.pdf , S. 14. 
19 https://www.videogameseurope.eu/wp - content/uploads/2023/10/PowerOfPlay2023_Final -Copy.pdf , S. 11-12. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/818/oj/eng
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15901-2023-INIT/en/pdf
https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2025/08/VGE-2024-KF-2024.pdf
https://www.videogameseurope.eu/wp-content/uploads/2023/10/PowerOfPlay2023_Final-Copy.pdf
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würde die AGVO  auch mit der allgemeinen EU - Förderpolitik in Einklang bringen, die Video-

spiele bereits als Teil der europäischen Kulturlandschaft anerkennt.  

 

6.  Förderung der Digitalisierung und technologischen Innovation in Europa  

 

Eine Überarbeitung der AGVO  ist von entscheidender Bedeutung, auch um die europäische 

Politik im Bereich staatlicher Beihilfen mit den Zielen der EU wie dem Kompass für Wettbe-

werbsfähigkeit, der Schließung der Innovationslücke und der Förderung der Digitalisierung 

in Einklang zu bringen.   

 

Die Games -Branche  ist ein wichtiger Motor für digitale Innovationen in Europa und tätigt 

erhebliche Investitionen in fortschrittliche Technologien wie proprietäre Engines, KI - Sys-

teme für Gameplay und Storytelling, Barrierefreiheits -Tools und immersive Technologien wie 

Exte nded Reality, haptisches Feedback und Cloud -Rendering.  Die Einsatzmöglichkeiten und 

Vorteile dieser technologischen Fortschritte gehen weit über die Games -Branche  hinaus. 

Spielbasierte Innovationen in den Bereichen  Grafik 20 , KI 21 und Simulation 22  werden mittler-

weile in Bereichen wie der medizinischen Ausbildung, Rehabilitation 23 , Architektur und  im  

Verkehr eingesetzt, wo realistische virtuelle Umgebungen die Sicherheit und Effizienz ver-

bessern. Barrierefreiheits -Tools, die für Spieler mit Behinderungen entwickelt wurden, wer-

den in gängige assistive Technologien integriert. 24  Das Know -how aus dem Bereich immer-

sives und interaktives Design von Spielen wird auch in der Bildung 25  und in der Ausbildung 

am Arbeitsplatz genutzt. 26  

 

In den Schlussfolgerungen des Rates zur Stärkung der kulturellen und kreativen Dimension 

des europäischen Videospielsektors (2023) wird die Schlüsselrolle de r Games -Branche bei 

der Förderung des Übergangs zu einer digitalisierten Wirtschaft anerkannt: „Die Entwick-

lung von Videospielen erfordert den Einsatz fortschrittlicher Technologien, die beispiels-

weise durch virtuelle Welten zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beitrage n können. 

Dies kann ein zusätzlicher Weg sein, um das kulturelle und kreative Wachs tum sowie die Ent-

wicklung anderer Politikbereiche, einschließlich der allgemeinen und beruflichen Bildung, 

insbesondere im Zusammenhang mit der Entwicklung von Medienkompetenz und STEAM7 -

Fähigkeiten, zu fördern“. 27  

 

 
20  https://acecloud.ai/blog/the -evolution - of -gpu/ ; https://medium.com/neuralmagic/a -brief - history -of -gpus -27122d8fd45 ; https://idlab.ugent.be/spin -

offs/graphine -software . 
21 https://www.aiacceleratorinstitute.com/video -games -and -the -rise -of -ai/ ; https://theobjective.com/tecnologia/2025 -01- 08/videojuegos - ia -mo-

derna/ . 
22  https://www.liftoff -game.com/our -products/liftoff -core ; https://www.dungeonalchemist.com/ . 
23  https://www.tichile.cl/tecnologia -y -rehabilitacion -como -los -videojuegos - la - realidad -virtual -y - los -exoesqueletos -estan -cambiando -vidas/ . 
24  https://reciteme.com/news/video -game -accessibility/ . 
25  https://www.videogameseurope.eu/publication/video -games - in -european -schools -2023 -2024 -research -results/ . 
26  https://deustotech.deusto.es/ ; https://www.virtualwareco.com/products/ ; https://www.ludusglobal.com/en/training . 
27  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST -15901 -2023 -INIT/en/pdf , Absatz 10.  

https://acecloud.ai/blog/the-evolution-of-gpu/
https://medium.com/neuralmagic/a-brief-history-of-gpus-27122d8fd45
https://idlab.ugent.be/spin-offs/graphine-software
https://idlab.ugent.be/spin-offs/graphine-software
https://www.aiacceleratorinstitute.com/video-games-and-the-rise-of-ai/
https://theobjective.com/tecnologia/2025-01-08/videojuegos-ia-moderna/
https://theobjective.com/tecnologia/2025-01-08/videojuegos-ia-moderna/
https://www.liftoff-game.com/our-products/liftoff-core
https://www.dungeonalchemist.com/
https://www.tichile.cl/tecnologia-y-rehabilitacion-como-los-videojuegos-la-realidad-virtual-y-los-exoesqueletos-estan-cambiando-vidas/
https://reciteme.com/news/video-game-accessibility/
https://www.videogameseurope.eu/publication/video-games-in-european-schools-2023-2024-research-results/
https://deustotech.deusto.es/
https://www.virtualwareco.com/products/
https://www.ludusglobal.com/en/training
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15901-2023-INIT/en/pdf
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Darüber hinaus hat das Europäische Parlament anerkannt, dass „die Videospielbranche 

eine wichtige Industrie für die Entdeckung und Entwicklung neuer kreativer Talente ist und 

zur Weiterqualifizierung und Umschulung aller Kulturschaffenden und anderer Fachk räfte 

beiträgt, insbesondere im Zusammenhang mit dem digitalen Wandel, da die europäische 

Spieleindustrie derzeit mit einem chronischen Mangel an Talenten zu kämpfen hat“; siehe 

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. November 2022 zu E -Sport und  Video-

spielen (2022/2027(INI)). 28   

 

Folglich  sind Games  nicht nur kulturelle Werke, sondern auch wichtige Wegbereiter für den 

digitalen Wandel in Europa. Sie tragen zu technologischen Innovationen, neuen Geschäfts-

modellen, Bildung und Kompetenzentwicklung bei und gehen gleichzeitig strukturelle Her-

ausforderung en wie den Mangel an digitalen Fachkräften an. Die AGVO  sollte daher dieser 

anerkannten Tatsache Rechnung tragen, indem sie den Mitgliedstaaten ermöglicht, den 

Sektor im Einklang mit den übergeordneten Zielen der Europäischen Union für I nnovation 

und Digitalisierung direkt zu unterstützen.  Dies mach deutlich , dass die technologische Di-

mension von Videospielen ebenso wichtig ist wie ihr kultureller Charakter. Diese Merkmale 

zeigen, warum Games  nicht einfach unter die bestehenden audiovisuellen Kategorien fallen 

sollten, sondern aufgrund ihres hybriden Charakters in einer separaten, speziellen Kategorie 

innerhalb von Abschnitt 11 der AGVO  anerkannt werden müssen. Diese spezielle Kategorie 

für Games  sollte auch die Investitionen berücksichtig en, die für die in der Videospielproduk-

tion übliche experimentelle Entwicklung erforderlich sind.  

 

7. Förderung von Forschung und Entwicklung im Bereich Games  

 

Die derzeitige AGVO bietet zwar einen nützlichen Rahmen für die Unterstützung von For-

schungs -, Entwicklungs -  und Innovationsaktivitäten (FEI), spiegelt jedoch nicht vollständig 

die Bedürfnisse innovativer Sektoren wie der Games -Branche  wider, die an der Schnittstelle 

zwischen kreativen Inhalten und Technologie tätig sind.  Der Videospielsektor ist ein wichtiger 

Motor für digitale Innovationen in Europa und tätigt erhebliche Investitionen in die Weiter-

entwicklung von Technologien (siehe 8.  unten).  Einige wich tige Bereiche der Arbeit des Sek-

tors können als experimentelle Entwicklung charakterisiert werden, darunter das Design, die 

Prototypentwicklung, das Testen und die Verfeinerung neuer Mechaniken, Engines und inter-

aktiver Systeme. Diese Aktivitäten führen hä ufig zu technologischen Fortschritten, deren po-

sitive Auswirkungen über den Spielesektor hinausreichen.  

 

Die AGVO  könnte Innovationen besser unterstützen, indem sie klarstellt, dass digitale inter-

aktive Inhalte (einschließlich Games ) unter die F&E&I -Bestimmungen fallen können, wenn 

technische, gestalterische oder geschäftliche Innovationen nachgewiesen werden. Eine 

stärkere Anerkennung interdisziplinärer Innovationen an der Schnittstelle von Technologie, 

Kunst und User Experience Des ign ist erforderlich, um die einzigartigen Innovationspfade 

 
28  https://eur - lex.europa.eu/legal -content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0388 , Absatz 23.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0388
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der Videospielindustrie zu unterstützen.  Zu den F&E&I -Aktivitäten im Bereich Games , die in 

den Anwendungsbereich der AGVO  fallen sollten, gehört eine breite Palette von technologi-

schen, gestalterischen und geschäftlichen Innovationen. Diese Kategorisierung entspricht 

internationalen F&E -Standards, wie sie beispielsweise im Frascati - Handbuch der OECD fest-

gelegt sind, das in Ab satz 2.7.1 die Softwareentwicklung und -prüfung, in Absatz 2.86 die Ent-

wicklung von Dienstleistungsgeschäftsmodellen und in Absatz 2.6 .2 die Gestaltung und Ent-

wicklung kreativer Werke behandelt. 29  Auf der Seite der technologischen Innovation umfasst 

die F&E&I im Bereich Games  beispielsweise die Entwicklung neuer Game -Engines, innovati-

ver Produktionstechnologien und Arbeitsabläufe sowie die Schaffung von Analyse -  und Mar-

keting -Tools, die die Effizienz der Entwicklung und die Reichweite des Publikums verbessern.  

 

In den letzten zehn Jahren wurden Veränderungen  auf dem Spielemarkt vor allem durch 

neuartige Geschäftsmodelle wie Free -to -Play, Abonnementdienste oder datengesteuerte 

Monetarisierung vorangetrieben. Die AGVO  sollte ausdrücklich klarstellen, dass die Entwick-

lung neuer Monetarisierungsmodelle, Service -Ökosysteme und Methoden zur Einbindung 

von Spielern als experimentelle Entwicklung gilt, wenn sie neuartige Ansätze und datenge-

steuertes Design beinhaltet. Busines s Finland wendet diese Logik bereits erfolgreich im Rah-

men seiner De -minimis -Förderprogramme an , bei denen Studios Unterstützung erhalten, 

um neue Geschäftskonzepte, Marketingmodelle und Ökosystemstrukturen zu testen. 30  Ga-

mes  sorgen auch für Designinnovationen, bei denen neue Genres, Mechaniken, Erzähltech-

niken und Benutzeroberflächenmodelle entwickelt werden. Diese Innovationen sind oft der 

Schlüssel zur Lösung technischer und geschäftlicher Herausforderungen, wie beispielswe ise 

der Bekämpfung von Bewegungsübelkeit in VR durch neuartige Designentscheidungen. Sie 

schaffen auch neue kulturelle Formen mit erheblichen künstlerischen und marktwirtschaft-

lichen Auswirkungen.  Darüber hinaus sollte die AGVO  klarstellen, dass Testmarket ing Teil der 

experimentellen Entwicklung in der Games -P roduktion sein kann. Spieleentwickler setzen 

zunehmend auf Soft -Launches, um das Gameplay, Monetarisierungsmodelle und das 

Marktpotenzial in begrenzten Regionen zu testen, bevor sie weltweit expandieren. Bei Ga-

mes  ist Testmarketing untrennbar mit Innovation verbunden, da das interaktive Format und 

die zentrale Bedeutung der Einbindung des Publikums eine frühzeitige Validierung durch 

echte Spieler erfordern.  

 

Die ausdrückliche Anerkennung von Videospielen im Rahmen der F&E&I - Bestimmungen der 

AGVO  würde auch dem umfassenderen Ansatz der EU entsprechen, wo Games  bereits durch 

Forschungs -  und Innovationsförderprogramme unterstützt werden. Das Programm „Hori-

zont Europa“ hat bereits Fördermittel für Videospiele für Ziele im Zusammenhang mit For-

schung und Innovation bereitgestellt. So zielte beispielsweise ein Progra mm mit dem Titel 

„Ein weltweit führendes europäisches Innovationssystem für Videospiele“ aus der Katego rie 

Cluster 2 des Arbeitsprogramms 2023 -2025 darauf ab, die Forschungs -  und 

 
29  https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/frascati -manual -2015_g1g57dcb/9789264239012 -en.pdf . 
30  https://www.businessfinland.fi/en/games . 

https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2015/10/frascati-manual-2015_g1g57dcb/9789264239012-en.pdf
https://www.businessfinland.fi/en/games
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Innovationspolitik anzugehen, „um nachhaltige Innovation und Wachstum in der europäi-

schen Videospielindustrie zu unterstützen“ 31, insbesondere solche, die auch in anderen Sek-

toren Vorteile bringen können. Das Arbeitsprogramm 2025 enthält mehrere Programme im 

Zusammenhang mit virtuellen Welten in der Kategorie Cluster 4. 32  Die AGVO  sollte mit „Ho-

rizon Europe“ in Einklang gebracht werden, das bereits Forschung und Innovation im Bereich 

Videospiele unterstützt, um Kohärenz und Rechtssicherheit für die Mitgliedstaaten zu ge-

währleisten . 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Videospiele viele der Merkmale der „experimentel-

len Entwicklung“ gemäß Art . 25 AGVO  aufweisen. Das Fehlen ausdrücklicher Verweise auf 

Games  in der AGVO  schafft jedoch Rechtsunsicherheit und hält die Mitgliedstaaten davon 

ab, F&E&I -Beihilfen für diesen Sektor zu gewähren.  Daher fordern wir die Kommission auf, in 

den Erwägungsgründen der AGVO  klarzustellen, dass Videospiele als förderfähige Projekte 

im Sinne von Art . 25 gelten, insbesondere für „experimentelle Entwicklun g“, wenn sie techno-

logische oder methodische Neuerungen beinhalten.  

 

8.  Leitlinien für den Videospielsektor  

 

Neben der Ausweitung der AGVO auf Beihilfen für Videospiele gibt es  Bedarf für  mehr Klar-

heit hinsichtlich der Anwendung des allgemeinen Rahmens für staatliche Beihilfen in dieser 

Branche . Dies ist aus mehreren Gründen erforderlich:  

 

• Klarheit ist auch über den Anwendungsbereich der AGVO hinaus erforderlich. Selbst 

wenn Videospiele in die AGVO aufgenommen würden, könnten die Mitgliedstaaten 

weiterhin Unterstützung in Form von Maßnahmen gewähren, die über den Anwen-

dungsbereich der AGVO h inausgehen (z. B. mit einer höheren Beihilfeintensität) und 

die dann gemäß Art . 107 Abs . 3 einzeln geprüft werden müssten.  

• Die bestehende Entscheidungspraxis der Kommission zu staatlichen Beihilfen für 

Videospiele sollte durch eine Klarstellung des „Kulturtests“ ergänzt werden. Spezi-

elle Leitlinien für Videospiele wären hierfür das ideale Instrument.  

• In einer eigenen  Mitteilung könnte ausdrücklich darauf eingegangen werden, wie 

die F&E&I -Bestimmungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der A GVO auf Vi-

deospiele anzuwenden sind (wie in 7. erörtert).  

 

Während für den audiovisuellen Sektor bereits Leitlinien existieren, nämlich die sogenannte 

„Kino -Mitteilung“ 33 , fehlen solche Leitlinien für die Games -Branche  bislang. Dies hat zu einer 

 
31 https://ec.europa.eu/info/funding -tenders/opportunities/docs/2021 -2027/horizon/wp -call/2023 -2024/wp -5-culture -creativity -and - inclusive -

society_horizon -2023 -2024_en.pdf , S. 71-73.  
32  https://ec.europa.eu/info/funding -tenders/opportunities/docs/2021 -2027/horizon/wp -call/2025/wp -7-digital - industry - and -space_horizon -

2025_en.pdf , S. 7. 
33  Mitteilung der Kommission vom 15. November 2013 über staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke, ABl. C 33 2/1. 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2023-2024/wp-5-culture-creativity-and-inclusive-society_horizon-2023-2024_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2025/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2025_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2025/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2025_en.pdf
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hohen Rechtsunsicherheit und Komplexität geführt, die eine ausreichende Unterstützung 

de r Branche verhindert. Daher muss dies geändert werden, auch angesichts der wachsen-

den Bedeutung des Sektors.  

 

Videospiele sind ein einzigartiger und komplexer Sektor (wie oben in 4. erläutert), was für die 

Mitgliedstaaten zu Unsicherheiten bei der Ausgestaltung von Förderprogrammen im Rah-

men der staatlichen Beihilfevorschriften ohne angemessene Leitlinien führt. Daher ist es 

wichtig, dass die Kommission klare, auf die Branche  zugeschnittene Erläuterungen und De-

finitionen bereitstellt, einschließlich der Vereinbarkeitsbedingungen und der Liste der förder-

fähigen Tätigkeiten. Solche Leitlinien würden den Mitgliedstaat en die Sicherheit geben, die 

sie benötigen, um Beihilfen sowohl für angemeldete Maßnahmen als auch für Maßnahmen, 

die in den Anwendungsbereich der AGVO  fallen, korrekt und einheitlich anzuwenden.  

 

Darüber hinaus hat sich die Entscheidungspraxis der Kommission im Bereich der staatlichen 

Beihilfen für Games  stetig weiterentwickelt, wobei bereits mehrere nationale Regelungen 

genehmigt und damit die kulturelle Dimension von Spielen anerkannt wurde (siehe 2.). Dies 

ist eine begrüßenswerte Entwicklung. Was jedoch noch fehlt, ist mehr Klarheit darüber, wie 

der „Kulturtest“ auf Videospiele anzuwenden ist. Spezielle Leitlinien für Games  würden die 

Möglichkeit bieten, diese Klarstellung vorzunehmen und sicherz ustellen, dass der künstleri-

sche und kulturelle Wert des Mediums uneingeschränkt anerkannt wird (siehe 5.). 

 

Die Modernisierung des „Kulturtests“ für Games  stünde auch im Einklang mit der Überarbei-

tung der Kinokommunikation durch die Kommission im Jahr 2013, mit der der Kulturtest für 

audiovisuelle Werke erweitert und präzisiert wurde, indem den Mitgliedstaaten mehr Flexi-

bilität bei der Festlegung kulturelle r Kriterien eingeräumt wurde. 34  Obwohl Videospiele ein e 

völlig andere Branche  als audiovisuelle Medien sind, sollten sie von einem gleichwertigen An-

satz für den „Kulturtest“ profitieren, der ihren künstlerischen und kulturellen Wert anerkennt 

und sicherstellt, dass sie genauso behandelt werden wie andere Kulturprodukte.  

 

Es ist auch wichtig, dass die speziellen Leitlinien auf die Forschungs -  und Entwicklungsdi-

mension von Games  eingehen (wie in Abschnitt 7. erörtert). Eine spezielle Mitteilung wäre der 

richtige Ort, um klarzustellen, dass Games  unter den Begriff „experimentelle Entwicklung“ 

im Rahmen der EU -Beihilferegelung fallen, und um den Mitgliedstaaten Leitlinien für die An-

wendung dieser Bestimmungen an die Hand zu geben.  

 

Die Mitteilung zum Kino enthält eine ausdrückliche Anerkennung der Tatsache, dass große 

ausländische audiovisuelle Produktionen einen positiven und nachhaltigen Einfluss auf das 

kreative Ökosystem Europas haben können. 35  Bei der Überarbeitung der Mitteilung im Jahr 

2013 hat die Kommission anerkannt, dass solche Produktionen dazu beitragen, eine 

 
34  Mitteilung der Kommission vom 15. November 2013 über staatliche Beihilfen für Filme und andere audiovisuelle Werke, ABl. C 33 2/1, siehe Absätze 18 -

26.  
35  Abschnitt 4.4, Wettbewerb um große ausländische Produktionen.  
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hochwertige Infrastruktur aufrechtzuerhalten, Arbeitsplätze für qualifizierte Fachkräfte zu 

schaffen und den Transfer von Technologie, Know -how und Fachwissen zu fördern. Eine ver-

gleichbare Logik gilt für d ie Games -Branche , nur in einem breiteren Sinne, da nicht nur die 

Kulturlandschaft, sondern auch die Technologie gefördert wird. Große internationale Ga-

mes -P roduktionen stärken ebenfalls europäische Studios und Einrichtungen, erweitern den 

Pool an qualifizierten Arbeitskräften und erzeugen Spillover -Effekt e, die die Entwicklung eu-

ropäischer Titel unterstützen. Aus diesem Grund sollten spezielle Leitlinien für Games  einen 

Abschnitt enthalten, der dem in der Mitteilung zum Kino entspricht.  

 

Die Kinokommunikation selbst erkennt die Besonderheit von Games  an und stellt fest, dass 

sich ihre Produktion, ihr Vertrieb, ihre Vermarktung und ihr Konsum erheblich von denen von 

Filmen und Fernsehsendungen unterscheiden. 36  Gleichzeitig lässt die Mitteilung ausdrück-

lich zu, dass bestimmte Bedingungen, die für audiovisuelle Werke gelten, „analog“ auf Spiele 

angewendet werden können. 37  Dies ist ein nützlicher Präzedenzfall, der zeigt, dass Games  

zwar einen eigenen Rahmen benötigen, Elemente der audiovisuellen Vorschriften jedoch als 

Bezugspunkt dienen können. Künftige Leitlinien für Videospiele sollten auf diesem Ansatz 

aufbauen und sicherstellen, dass die besonderen Merkmale de r Branche berücksichtigt wer-

den, während gleichzeitig relevante Aspekte des audiovisuellen Rahmens herangezogen 

werden, sofern sie sinnvoll angepasst werden können.  

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine games -spezifische  Mitteilung der Kommis-

sion über staatliche Beihilfen für die Entwicklung von Games  für Klarheit sorgen, eine ein-

heitliche Anwendung der Vorschriften für staatliche Beihilfen gewährleisten, den Meldeauf-

wand verringern und die Videospielindustrie besser unterstützen würde.  

 

 

 

 

 

 
36  Absatz 24.  
37  Erörtert in Absatz 24, insbesondere im Hinblick auf die Kriterien für die Beihilfeintensität.  


